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Der Gemeinderat Zollikon,

gestutzt auf die SS 35f des kantonalen Einführungsgese2es zum Gewässerschutzgesetz
und in Ausführung und Ergänzung des geltenden Bau-, Planungs- und Umweltrechts,

beschliesst:

I

Art. I
1.1 Dieses Reglement legt die zum Schu2 des Grundwassers und der Trinkwasser-

fassung erforderlichen Nutzungsbeschränkungen sowie die zu treffenden Mass-
nahmen fest.

1.2 Die G ru ndwassersch utzzone wi rd u ntertei lt in :

- Zone 51 Fassungsbereich

- Zone 52 Engere Schutzzone

- Zone 53 Weitere Schutzzone

1.3 Die Zone S1 dient dem unmittelbaren Schutz der Trinkwasserfassung. Mit der
Zone 32 soll die Trinkwasserfassung vor schädlichen Einflüssen und baulichen
Eingriffen geschützt werden. Die Zone 53 ist eine Puffeaone im Übergang zum
anschliessenden Gewässerschutzbereich; hier werden Nutzungsbeschränkungen
und Massnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr erlassen.

Art.2 Gesetzliche Grundlaqen und Richtlinien

2.1 Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG),
Art.20

2.2

2.3

Eidgenössische Gewässerschutzverordnung (GSchV)

Eidgenössische Verordnung zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit be-
stimmten besonders gefährlichen Stoffen, Zubereitungen und Gegenständen
( C h e m i ka I ie n - Ri s i ko red u ktio n s-Ve ro rd n u n g, C he m R RV)

2.4 Eidgenössische Verordnung über das lnverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln
(Pfl anzenschutzmittelverord n ung, PSMV)

Allqemeine Best¡m

Zweck

Bundesgesetz über den Wald (Waldgesetz, WaG)

Eidgenössische Verordnung über den Wald (Waldverordnung, WaV)

2.5

2.6

2.7

i

Kantonales Einführungsgesetz zum Gewässerschutzgesetz (EG GSchG), SS 35f
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Art. 3 Hvdrogeologische Grundlaqen und Geltungsbereich

3.1 Grundlage für diese Schutzzonen bildet der hydrogeologische Bericht (Nr. 6306)
vom 9. Juli 2001 verfasst durch die Dr. von Moos AG, Zürich.

3.2 Der Geltungsbereich des Reglements und die Ausdehnung der Zonen ergeben
sich aus dem Schukzonenplan 1:1'000 vom 29. September 2007 erstellt aus dem
ÖREB am 19. April2016.

Das Schutzzonenreglement und der Schutzzonenplan bilden eine Einheit.3.3

Art.4

4.1 Weitere Vorschriften des Bau- und Planungs-, Umwelt-, Natur- und Heimatschutz-
rechtes sowie die übrigen Bestimmungen des Gewässerschutzrechtes bleiben
vorbehalten.

4.2 Zusätzlich sind folgende Wegleitungen, Richtlinien und Normen zu beachten:

Wegleitung <Grundwasserschutz>, Bundesamt fur Umwelt, Wald und Land-
schaft (BUWAL), 2004

Modu I der Vol lzu gsh i lfe G ru ndwassersch utz << G ru ndwassersch utzzonen bei
Lockergesteinen>>, Bundesamt für Umwelt (BAFU), 2012

Weg leitu ng << Gewässersch utz bei der E ntwässeru n g von Verkeh rswegen >>,

Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), 2002

Modul der Vollzugshilfe Umweltschutz in der Landwirtschaft <Baulicher Um-
weltschuL in der Landwirtschaft>, Bundesamt fúr Umwelt (BAFU) und Bun-
desamt für Landwirtschaft (BLW, 2011

Richtlinie < Dichtheitsprüfungen an Abwasseran lagen >>, Verband Schweizer
Abwasser- u nd Gewässersch utzfach leute (VSA), 2002

Richtlinie <<Regenwasserentsorgung>, Verband Schweizer Abwasser- und Ge-
wässerschu2fachleute (VSA), November 2002 mit Update 2008

Richtlinie W1 <Richtlinien für die Qualitätsübenruachung in der Trinkwasserver-
sorgung), Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW), 2005

Richtlinie W2 <Richtlinien für die Qualitätssicherung in Grundwasserschutzzo-
nen>r, Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW), 2005

SIA-Norm 190 <Kanalisationen>, Schweizerischer lngenieur- und Architekten-
Verein (SlA), 2000

Richtlinie und Praxishilfe <Regenwasserentsorgung>>, Amt für Abfall, Wasser,
Energie und Luft (AWEL)

Konzeptskizzen für die Ausgestaltung der Leckerkennung bei erdberührten
Güllenbehältern in Grundwasserschu2zonen 53, Amt für Abfall, Wasser,
Energ ie u nd Luft (AWE L) (www. gewaesserschutz.zh. ch)

Weitere Bestimmunqen

I
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Art.5 Zone 53 lWeite re Schutzzone)

ln der Zone 3 gelten folgende Nutzungsbeschränkungen:

Bauten und Anlagen

5.1 Das Erstellen von Bauten und Anlagen, in oder auf denen wassergefährdende
Stoffe ezeugt, verwendet, umgeschlagen, befördert oder gelagert werden, ist
verboten. Zugelassen sind Bauten mit Anfall von häuslichem Abwasser sowie
forstwirtschaftliche Bauten und Anlagen (namentlich ein Forstwerkhof mit entspre-
chenden Gebäuden).

Ausnahmen für die Lagerung von Heiz- und Dieselölzur Energieversorgung des
Gebâudes oder des Betriebes sind in Ziffer 5.18-5.19 aufgeführt.

5.3 Bauliche Eingriffe (inklusive Verankerungen und lnjektionen) unterhalb des höchs-
ten Grundwasserspiegels bzw. in den Bereich der wasserführenden Schichten
sind grundsätzlich nicht zugelassen. lm Sinne einer Ausnahme können Tiefbauten
(Kanalisationen oder Pfählungen) unter dem höchsten Grundwasserspiegel zuge-
lassen werden, wenn sie aus zwingenden Grunden erforderlich sind und keine
qualitativen und quantitativen Verschlechterungen der Grundwasserverhältnisse
bewirken. Solche Eingriffe (inklusive Sondierbohrungen) bedürfen einer Bewilli-
gung des Amtes für Abfall, Wasser, Energie und Luft.

Entwässerung

5.4 Neue Schmutzwasserleitungen inklusive Hausanschlüsse und Schächte müssen
dicht erstellt und so ausgeführt werden, dass spätere Dichtheitskontrollen möglich
sind. Gebäudeintern sind Abwasserleitungen so weit als möglich sichtbar zu füh-
ren (Kellerdecke) und gesamthaft via Kontrollschacht in einfachen und dauerhaf-
ten Systemen an die öffentliche Kanalisation anzuschliessen. Vor Inbetriebnahme
neuer Anlagen sind sämtliche Bauteile mit Wasser auf ihre Dichtheit zu prüfen.
Schmutzwasserleitungen sind mittels Kontrollen regelmässig entsprechend dem
Zustand, mindestens jedoch alle fünf Jahre, auf ihre Dichtheit zu prüfen. Die
Dichtheitsprüfung hat gemäss der SIA-Norm 190 sowie der VSA-Richtlinie
<Dichtheitsprüfungen an Abwasseranlagen> zu erfolgen. Für fugenlose oder
spiegelgeschweisste Leitungen genügt für die wiederkehrende Kontrolle eine Ka-
nalfernsehaufnahme. Allfällige Schäden sind umgehend zu sanieren.

5.5 Wo Strassen- oder Meteorwasser an Mischwasserkanalisationen angeschlossen
werden, ist zu gewâhrleisten, dass die Dichtheit sowie die Kontrollierbarkeit des
Mischwassersystems erhalten bleiben. Neue Meteorwasserleitungen sind vor ln-
betriebnahme auf ihre Dichtheit zu prüfen. Meteonruasserleitungen sind mittels
Kontrollen regelmässig entsprechend dem Zustand, mindestens jedoch alle zehn
Jahre, auf ihre Dichtheit zu prüfen. Die Dichtheitsprüfung hat gemäss der SIA-
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Norm 190 sowie der VSA-Richtlinie <Dichtheitsprüfungen an Abwasseranlagen>
zu erfolgen. Allfällige Schäden sind umgehend zu sanieren.

5.6 Sickerleitungen von Bauten dürfen nur über dem höchsten Grundwasserstand
erstellt werden. Ein Anschluss an das Entwässerungssystem ist nur dann zuge-
lassen, wenn ein Rückstau in die Sickerleitungen ausgeschlossen werden kann

5.7 Versickerungen von Abwässern und Kühlwässern sowie das Erstellen von Bau-
und Zeltlagerlatrinen mit Sickergruben sind verboten. Zulässig ist die Versicke-
rung von nicht verschmutztem Regenabwasser von Dachflächen, Hauszufahrten,
Vorplätzen, dichten PW-Parkplätzen ohne häufigen Fahrzeugwechsel sowie von
untergeordneten Erschliessungsstrassen, Geh-, Rad- und Flunrvegen über eine
biologisch aktive Bodenschicht (mind. 20 cm Ober- und mind. 30 cm Unterboden)
Die Versickerung von Regenabwasser von PW-Parkplätzen mit häufigem Fahr-
zeugwechsel ist nicht zulässig.

5.8 Kläranlagen und Spezialbauwerke der Abwasserbehandlung sind nicht zugelas-
sen.

5.9 Die Bestandesaufnahme und Kontrolle bestehender Abwasseranlagen sind in Art.
B geregelt.

Waldstrassen

5.10 Das Erstellen von Waldstrassen und Waldwegen ist erlaubt. Die Deckschichten
der wasserführenden Horizonte dürfen nicht verletzt werden. Zulässig ist die Ver-
sickerung von nicht verschmuktem Regenabwasser von Waldstrassen und -
wegen über eine biologisch aktive Bodenschicht (mind. 20 cm Ober- und mind.
30 cm Unterboden).

5.11 Die Anpassung bestehender Waldwege ist in Art. 8 geregelt.

5.12 Die Waldstrassen sind mit einem Fahrverbot für Motorfahzeuge zu belegen
(Ausnahmen : forstwi rtschaftl icher VerkehrA/r/asserversorgung).

PIätze

5.13 Bei der Planung und Ausführung von Plätzen ist die Richtlinie und Praxishilfe
<Regenwasserentsorgung> des Amtes für Abfall, Wasser, Energie und Luft zu
beachten.

5.14 Die Anwendung von Reinigungs-, Dünge- und Pflanzenschutzmittel sowie Auto-
waschen, Unterhaltsarbeiten oder vergleichbare Tätigkeiten sind nur auf Plä2en
mit dichtem Belag, Randbordüren und Wasserableitung in die Kanalisation gestat-
tet.

I
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5.15 Fur industriell und gewerblich genutzte Plätze sowie Parkplätze mit häufigem
Fahzeugwechsel sind ein dichter Belag und eine dichte Entwässerung in die Ka-
nalisation erforderlich.

5.16 Für PW-Parkplätze ohne häufigen Fahrzeugwechsel ist ein dichter Belag erforder-
Iich. Das Platzwasser kann über eine biologisch aktive Bodenschicht (mind. 20 cm
Ober- und mind. 30 cm Unterboden) versickert werden.

5.17 Bestehende Parkplätze sind innert fünf Jahre nach lnkrafttreten der Schutzzonen-
bestimmungen den Vorschriften anzupassen.

Wassergefäh rdende Stoffe

5.18 Die Ezeugung, die Verwendung, der Umschlag und die Lagerung von wasserge-
fâhrdenden Stoffen sind grundsätzlich verboten. Namentlich sind folgende Anla-
gen mit wassergefährdenden Flüssigkeiten nicht zulässig:

5.19

- Kreisläufe, die Wärme dem Untergrund entziehen oder an den Untergrund ab-
geben;

- erdverlegte Lagerbehälter und Rohrleitungen mit wassergefährdenden Flüssig-
keiten;

- Lagerbehälter mit wassergefährdenden Flüssigkeiten mit mehr als 450 Liter
NuÞvolumen je Schutzbauwerk; ausgenommen sind freistehende Lagerbehäl-
ter mit Heiz'oder Dieselölzur Energieversorgung von Gebäuden oder Betrie-
ben für die Versorgungsdauer von längstens zwei Jahre; das gesamte Nu2vo-
lumen darf höchstens 30 m3 je Schutzbauwerk betragen;

- Betriebsanlagen, wie hydraulische Lifte oder Transformatoren, mit wasserge-
fährdenden Flüssigkeiten mit mehr als 2'000 Litern Nutzvolumen.

Ausnahmen für das Errichten, Betreiben und Andern von Lager- und Betriebsan-
lagen bedürfen einer Bewilligung des Amtes für Abfall, Wasser, Energie und Luft.
Diese kann erteilt werden, wenn keine Gefahrdung für das Grundwasser vorliegt.
Von der Bewilligungspflicht ausgenommen sind Lageranlagen mit einem Nutzvo-
lumen von bis zu 450 Litern, deren Errichtung dem Amt für Abfall, Wasser, Ener-
gie und Luft zu melden ist.

5.20 Bei Lager- und Betriebsanlagen sowie Umschlagplätzen müssen Fltìssigkeitsver-
luste verhindert sowie auslaufende Flussigkeiten leicht erkannt und vollständig zu-
rückgehalten werden.

5.21 Bewilligungspflichtige Lageranlagen müssen mindestens alle 10 Jahre kontrolliert
werden.

I
I
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5.22 Die Anpassung bestehender Anlagen ist in Art. B geregelt.
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Deponien, Ablagerungen, Abstellplätze

5.23 Das Errichten und Betreiben von Deponien aller Art, das Ablagern von Abfällen
sowie das Lagern von wasserlöslichen Stoffen sind verboten.

5.24 Das Abstellen von nicht verkehrstauglichen Fahrzeugen und nicht betriebstüchti-
gen Maschinen, die wassergefährdende Stoffe enthalten, ist verboten.

Materialentnahmenn Geländeveränderungen

5.25 Jeglicher Abbau von Kies, Sand sowie anderem anstehendem Bodenmaterial ist
verboten (Ausnahme: baubedingter Aushub).

5.26 Es dürfen keine Geländeveränderungen vorgenommen werden, bei denen die
Deckschicht beseitigt oder wesentlich vermindert wird.

Recyclingbaustoffe

5.27 Der Einsatz von Recyclingbaustoffen ist grundsätzlich verboten. Ausnahmen für
die Venruendung in kompakter, zementgebundener Form bedürfen einer Bewilli-
gung des Amtes für Abfall, Wasser, Energie und Luft.

Waldwirtschaft

5.28 Die forstwirtschaftliche Nutzung ist unter Vorbehalt der Bestimmungen über die
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und Düngern nicht eingeschränkt. Es ist
anzustreben, dass die Verjüngung des Waldes möglichst kleinflächig erfolgt.

5.29 Das Anlegen forstlicher Pflanzgärten bzw. von Baumschulen bedarf einer Bewilli-
gung des Amtes für Abfall, Wasser, Energie und Luft.

5.30 Holzlagerplätze sind zugelassen, wenn darauf nur unbehandeltes Holz gelagert
und dieses nicht berieselt wird.

Pflanzenschutz

5.31 Gemäss Bundesgesetz über den Wald dürfen im Wald keine umweltgefährdenden
Stoffe ven¡¡endet werden. Die Umweltschutzgesetzgebung regelt die Ausnahmen.

5.32 Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln richtet sich nach den Bestimmungen
der Verordnung über den Wald und der Chemikalien-Risikoreduktions-Verord-
nung. Das heisst, Pflanzenschu2mitteldurfen im Wald und am Waldrand nur
verwendet werden, wenn sie für die Erhaltung des Waldes unerlässlich sind und
nicht durch Massnahmen ersetzt werden können, welche die Umwelt weniger be-
lasten.

Als Pflanzenschutzmittelgelten Ezeugnisse und Gegenstände, die Pflanzen und
ihr Vermehrungsmaterial vor Krankheiten, Schädlingen usw. schützen, Unkraut-

N
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5.36

5.37

5.38

Düngung im UYald

5.39 Die Ven¡¡endung von Dungern und Zusätzen ist verboten
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vertilgungsmittel und Regulatoren für die Pflanzenentwicklung. lhnen gleichge-
stellt sind Mittel, die im Wald zur Behandlung von Båumen gegen Schädlinge und
Krankheiten an geschlagenem Holz verwendet werden.

Der Anwender hat die auf der Etikette angegebenen Schutzmassnahmen und die
Gebrauchsanweisung zu befolgen.

ln allen Anwendungsfällen dürfen nur Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, für
deren Wirkstoffe eine Zulassung durch die eidgenössische Bewilligungsbehörde
vorliegt und die keinem Anwendungsverbot gemäss aktuellem Pflanzenschutzmit-
telvezeichnis und gemäss Liste 1 des Bundesamtes für Landwirtschaft in der
Schutzzone unterl iegen.

ln der Grundwasserschutzzone ist das Lagern und Zubereiten von Pflanzen-
schutzmitteln sowie das Reinigen der Spritzgeräte nur auf einem dichten Platz
gestattet, welcher fachgerecht in die Güllengrube oder Schmutzwasserkanalisati-
on entwässert ist. Das unsachgemässe Beseitigen von Packungen und Brûheres-
ten ist verboten.

Die Verwendung von Unkrautvertilgungsmitteln (Herbiziden) ist im Wald verboten

Die Behandlung von geschlagenem Holz ist in der Grundwasserschutzzone nicht
gestattet.

I
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Art. 6 Zone 52 lEnqere Schutzzone)

Zusä2lich zu den in Art. 5 aufgeführten Beschränkungen gelten in der Zone 52 folgende
N utzungsbeschränku ngen :

Bauten und Anlagen

6.1 Das Erstellen neuer Bauten und Anlagen ist verboten.

6.2 Die Erneuerung bestehender Hoch- und Tiefbauten bedarf einer Bewilligung des
Amtes für Abfall, Wasser, Energie und Luft. Die Bewilligung kann erteilt werden,
wenn die zum Schutze des Grundwassers erforderlichen Massnahmen getroffen
werden, gegenüber dem bestehenden Zustand keine zusäÞliche Gefâhrdung der
Fassung entsteht und die Erneuerung in der bestehenden Grössenordnung er-
folgt.

6.3 Gebäudeteile sowie Baugrubensicherungen müssen über dem Niveau des höchs-
ten Grundwasserspiegels bzw. der Grundwasser führenden Schichten fundiert
bzw. ausgeführt werden.

6.4 Die notwendigen Kanalisationen sind auf ein Minimum zu beschränken. Gebäude-
intern sind Schmutzwasserleitungen so weit als möglich an der Kellerdecke auf-
zuhängen und gesamthaft via Kontrollschacht in möglichst einfachen Systemen
an die öffentliche Kanalisation anzuschliessen. Neue Leitungen unter der Boden-
platte (Grundleitungen) sind zu vermeiden. Bei der Planung ist rech2eitig mit dem
Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft Kontakt aufzunehmen.

6.5 Während der Bauphase unter Terrain ist der Betrieb der Fassung einzustellen
bzw. das Wasser abzuleiten. Vor der Wiederinbetriebnahme der Fassung ist die
Tri nkwasserqualität nachzuweisen.

Entwässerung

6.6 Neue Schmutzwasserleitungen dürfen in der Engeren Schutzzone nur erstellt
werden, wenn sie aus gefälltechnischen oder anderen zwingenden Gründen er-
forderlich sind. Deren Bau bedarf einer Bewilligung des Amtes für Abfall, Wasser,
Energie und Luft. Bei der Ausführung neuer Schmutzwasserleitungen sind
Schutzmassnahmen zu treffen, damit allfällige Leckverluste sichtbar gemacht und
zurückgehalten werden können (Doppelrohrsystem, Leitungstunnel). Vor lnbe-
triebnahme neuer Anlagen sind sämtliche Bauteile mit Wasser auf ihre Dichtheit
zu prüfen.

6.7 Bestehende Doppelrohr-Schmutzwasserleitungen (inklusive Hausanschlüsse)
sind mittels Kontrollen regelmässig entsprechend dem Zustand, mindestens je-
doch alle fünf Jahre, auf ihre Dichtheit zu prüfen. Die Dichtheitsprüfung hat ge-
mäss der SIA-Norm 190 sowie der VSA-Richtlinie <Dichtheitsprüfungen an Ab-
wasseranlagen) zu erfolgen. Allfällige Schäden sind umgehend zu sanieren.

,i
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Bestehende Einfachrohr-Schmutzwasserleitungen (inklusive Hausanschlüsse)
sind innert Jahresfrist nach lnkrafttreten der Schutzzonenbestimmungen auf ihre
Dichtheit hin zu kontrollieren:

- Undichte Leitungen, welche durch einfache Sanierungsarbeiten abgedichtet
werden können, werden als Einfachrohre belassen. Diese sind entsprechend
dem Zustand, mindestens jedoch alle drei Jahre auf ihre Dichtheit zu überprü-
fen.

- Erfordern die Schäden den Ersatz einer Leitung, so ist diese als Doppelrohr
auszuführen.

Meteorwasserleitungen sind dicht und kontrollierbar zu erstellen. Neue Meteor-
wasserleitungen sind vor lnbetriebnahme auf ihre Dichtheit zu prüfen. Meteon¡¿as-
serleitungen sind mittels Kontrollen regelmässig entsprechend dem Zustand, min-
destens jedoch alle fünf Jahre, auf ihre Dichtheit zu prüfen. Die Dichtheitsprüfung
hat gemäss der SIA-Norm 190 sowie der VSA-Richtlinie <Dichtheitsprüfungen an
Abwasseranlagen> zu erfolgen. Allfällige Schäden sind umgehend zu sanieren.
Es dürfen keine Sickerleitungen erstellt werden.

6.10 Versickerungen sind generell verboten.

Waldsfrassen

6.11

612 Die Anpassung bestehender Waldwege ist in Art. B geregelt.

Parkplätze

6.13 Das Erstellen neuer Parkplätze ist verboten.

6.14

Abstell-, Zelt- und Gampingplätze sowie Deponien

6.15 Abstell-, Zelt- und Campingplä2e sowie Deponien aller Art sind verboten

Beim Anlegen von neuen Waldstrassen ist die Zone 52 grundsätzlich zu meiden.
Neue Waldstrassen können, wenn die topografischen Verhältnisse dies erfordern,
ausnahmsweise durch die Engere Schutzzone geführt werden und bedürfen einer
Bewilligung des Amtes fur Abfall, Wasser, Energie und Luft. Die Bewilligung kann
erteilt werden, wenn der Nachweis erbracht wird, dass keine Beeinträchtigung des
Grundwassers und der Wasserfassung zu befürchten ist.

Bestehende Parkplätze sind zugelassen, wenn sie einen dichten Belag auflrueisen,
mit Randbordüren versehen sind und über dichte Leitungen entwässert werden.
Die Anzahl der Parkplätze in der Zone S2b ist auf ein Minimum zu beschränken.
Bestehende Park- und Abstellplätze sind innert zweier Jahre nach lnkrafttreten
der Schutzzonen den oben en¡¿ähnten Bestimmungen anzupassen oder aufzuhe-
ben.

I
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Materialentnahmen

6.16 Materialentnahmen jeglicher Art sind verboten.

Recyclingbaustoffe

6.17 Der Einsatz von Recyclingbaustoffen ist verboten.

Waldwirtschaft

6.18 DerWaldbestand muss erhalten bleiben. Rodungen sind verboten. Das Anlegen
von forstlichen Pflanzgärten bzw. Baumschulen ist nicht zugelassen.

6.19 Das Anlegen und Betreiben von Wildfütterungsstellen sind verboten.

6.20 Das Umgestalten von stillgelegten Kiesgruben zu Biotopen sowie die Revitalisie-
rung von Fliessgewässern sind verboten.

Pflanzenschutz

6.21 Es dürfen nur Pflanzenschu2mittel eingesetzt werden, die keinem Anwendungs-
verbot gemäss aktuellem Pflanzenschutzmittelverzeichnis und gemäss Liste 2 des
Bundesamtes für Landwirtschaft in der Schutzzone unterliegen.

l

l
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Art. 7 Zone Sl lFassunqsbereich)

Zusätzlich zu den in Art. 5 und 6 aufgeführten Beschränkungen gelten in der Zone 51 fol-
gende Nutzungsbeschränkungen:

7.1 Das Erueitern oder Ausbauen der bestehenden Waldwege ist verboten

7.2 Mit Ausnahme der Strasse ist ausser Wald und Dauenuiese jede andere Nutzung
untersagt, insbesondere:

7.3

- das Erstellen von Bauten, Leitungen und Anlagen, welche nicht derWasser-
versorgung dienen;

- jegliche Verwendung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln;

- das Lagern von Material (einschliesslich Holz);

Der Fassungsbereich ist im Gelände zweckmässig zu markieren.
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lll Spez¡eUe Uassnan

Art. I Massnahmen zur Beseitiqunq vorhandener Konfliktpunktet Kon-
trollen

Bestandsaufnahme und Kontrolle besfehender Entwässerungsanlagen

8.1 Die bestehenden Kanalisationen und Hausanschlüsse sind für die ganze Schutz-
zonezu erheben und durch die Gemeinde in einem Konfliktplan dazustellen.

8.2 lnnert Jahresfrist nach lnkrafttreten der Schutzzonenbestimmungen sind sämtli-
che Entwässerungsanlagen, Kanalisationen (inklusive Hausanschlüsse), Güllen-
gruben und Mistplatten zu Lasten der Anlageeigentumer auf ihren Zustand (Dicht-
heit) hin zu kontrollieren. Allfällige Mängel sind umgehend zu beheben.

8.3 Lässt sich bei Schmutzwasserleitungen die geforderte Dichtheit mit Sanierungs-
massnahmen nicht bewerkstelligen, so sind diese gemäss den Anforderungen
dieses Reglements zu ersetzen.

Bestandsaufnahme und Kontrolle von Anlagen zur Lagerung wasserge.
fährdender Stoffe

Bestehende Tankanlagen und Gebindelager in der GrundwasserschuÞzone sind
so abzuändern oder zu ergänzen, dass sie den Anforderungen dieses Regle-
ments entsprechen, oder sie sind ausser Betrieb zu setzen.

8.5 Die Anpassung bzw. Ausserbetriebssetzung von Lageranlagen erfolgt auf Wei-
sung des Amtes für Abfall, Wasser, Energie und Luft. Die Dringlichkeit richtet sich
insbesondere nach der Zonenzugehörigkeit, dem Alter und dem Zustand der An-
lage sowie dem Grad der vorhandenen Sicherheit.

Jedes Ändern oder Anpassen von bewilligungspflichtigen Anlagen bedarf einer
Bewilligung des Amtes für Abfall, Wasser, Energie und Luft.

Bauliche Sicherung und Anpassung bestehender lYaldwege

8.7 Die in der Schutzzone bestehenden Abschnitte der folgenden Waldwege sind bis
spätestens zwei Jahre nach lnkrafttreten der Schu2zonenbestimmungen mit bau-
lichen Massnahmen so anzupassen, dass durch den Betrieb und die Entwässe-
rung der Strasse eine direkte Gefährdung der Fassung ausgeschlossen werden
kann:

8.4

8.6

- Turggenmattstrasse, Feufbüelstrasse und Langgasse

Sämtliche Anpassungsarbeiten sind im Einvernehmen mit dem Fassungseigen-
tümer und dem Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft zu realisieren.

B.B
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Baulicher Unterhalt der Quellfassung

8.9 Quellfassung, Brunnenstube und Ableitung sind, soweit notwendig, in baulich
einwandfreien Zustand zu verseÞen und zu unterhalten. Die Brunnenstube hat
zudem den Sicherheitsvorschriften des Schweizerischen Vereins des Gas- und
Wasserfaches zu entsprechen.

J
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lV Schluss¡est¡mmun

Art. 9 Ausnahmefälle. Auslegung und Änderunq des Reqlements

9.1 ln begründeten Ausnahmefällen kann das Amt für Abfall, Wasser, Energie und
Luft Erleichterungen für den Vollzug der angeordneten Massnahmen und Abwei-
chungen vom Reglement bewilligen.

Art. lO lnkrafttleten

10.1 Der Schutzzonenplan und das entsprechende Schu2zonenreglement treten mit
Eintritt der Rechtskraft der Genehmigung durch das Amt für Abfall, Wasser, Ener-
gie und Luft in Kraft.

Art. ll Anmerkunq im Grundbuch

11"1 Nach Inkrafttreten der Schutzzonenbestimmungen sind die Eigentumsbeschrän-
kungen gemäss vorliegendem Reglement im Grundbuch bei den betroffenen
Grundstücken anzumerken.

Arf' 12 | nformationspflicht

12.1 Die Grundeigentümer der belasteten Pazellen sind verpflichtet, Pächter, Mieter
oder Nutzniesser sowie Unternehmer, die auf ihren Grundstücken arbeiten, über
die entsprechenden N utzu ngsbeschrän ku ngen der Gru ndwasserschutzzonen zu
informieren.

Art. l3 Vollzuq und Überwachung

13.1 Gemäss $$ 7 und 35 f des Einführungsgesetzes zum GewässerschutzgeseÞ liegt
die unmittelbare Aufsicht und Kontrolle über die Einhaltung der im Reglement auf-
geführten Nutzungsbeschrånkungen beim Gemei nderat Zollikon.

Arl, 1 4 Überprüfung der G ru ndwassersch utzzonen

14.1 Bei neuen wesentlichen Erkenntnissen oderwenn neue rechtliche Bestimmungen
es erfordern, hat der Fassungseigentümer umgehend eine Überprüfung des
Schutzzonenplanes sowie des vorliegenden Schutzzonenreglements zu veranlas-
sen und diese bei Bedarf den neuen Gegebenheiten anzupassen. Spätestens je-
doch 20 Jahre nach lnkrafttreten der Grundwasserschutzzonen sind Schutzzo-
nenplan und Reglement durch eine Fachperson daraufhin zu überprüfen, ob sie
den dannzumal gültigen Vorschriften noch entsprechen.

Art. l5 Strafbestimmunqen

15.1 Zuwiderhandlungen gegen dieses Reglement werden nach den Vorschriften des
Einführun gsgesetzes zum GewässerschuÞgesetz bestraft .

I
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Die Strafbestimmungen des Gewässerschutzgesetzes und des Schweizerischen
Strafgesetzbuches bleiben vorbehalten

Vom Gemeindérat Zollikon festgesetzt am 18. Jan . Nl|

¡¿ì
Dpr?räsident¡14 Der Gemeindeschreiber:

L. v^-tl áá2/r
Genehmigt durclr das Amf für Abfall, Wasser, Energie und Luft

mitverflrsunsNr. 0142 vom 2 3. Feb. 2olz
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Kanton Ztirich
Baudirektion
Amt für Abfall, lYasser, Energie und Luft
Gewässerschutz

Kontakt: Annette Jenny K{lmin, Wssenschaftliche Mitarbeiterin, Weinbergstrasse 17, 8090 Zürich
Telefon +41 43 259 39 44, www.gewaesserschutz.zh.ch

4. Januar 201 0 (rev. 1 . Oktober 201 5)

Allgemeine Nebenbestimmungen für die Ausführung von Bauten
in Grundwasserschutzzonen (Zone S) vom Januar 2O1O

Da sich in unmittelbarer Nähe des Bauobjektes eine Trinkwasserfassung be-
findetn ist bezüglich des Grundwasserschutzes grösste Vorsicht geboten.

1. Für allfällige Schäden am Grundwasser, die nachweislich auf den vorliegenden Bau oder
Betrieb zurückzuführen sind, haftet der lnhaber der Bewilligung in vollem Umfang.

2. Die Rechte Dritter bleiben vorbehalten.

3. Es dürfen keine Sickerleitungen verlegt werden.

4. Hinterfüllungen und Grabenauffüllungen sind mit absolut sauberem Material zu erstellen
und gut zu verdichten.

5. Das Bauprogramm ist so zu gestalten, dass die Bauarbeiten unter Terrain möglichst spedi-
tiv ausgeführt werden können. Der Beginn der Bauarbeiten ist dem AWEL zu melden.

6. lnstallationsplätze, Materiallager, Mannschaftsbaracken und sanitäre Anlagen sind aus-
serhalb der Zonen S1 und 52 einzurichten. Die Anlage von Baulatrinen mit Sickergruben
ist in der ganzen Schutzzone unzulässig. Ausnahmen sind nur nach Absprache mit dem
AWEL zugelassen.

7. Nicht im Einsatz stehende Baumaschinen sind abseits der Baugrube auf einen dichten und
entwässerten Platz abzustellen. Das Reinigen und Auftanken sowie Reparieren von Ma-
schinen und Fahzeugen muss auf einem dichten Platz ausserhalb der Zonen 51 und 52
erfolgen.

8. Ölfasser, Kannen usw., die Treibstoff, Öl oder andere wassergefährdende Flüssigkeiten
(inklusive Bauchemikalien) enthalten, sind ausserhalb der Zonen S1 und 52 in eine Wanne
mit 1OO-prozentigem Auffangvolumen zu stellen. Auf dem Bauplatz ist eine der gelagerten
Ölmenge entsprechende Menge eines Olbinders bereitzustellen.

9. Betonumschlaggeräte sind auf einem dichten Platz ausserhalb der Zonen Sl und 52 zu
stationieren. Das Waschwasser darf nicht versickert werden.

10. Bauhilfsmassnahmen und Fundationen, welche die Grundwasserqualität oder die Durch-
flusskapazität des Grundwassers beeinträchtigen, sind unzulässig. lnsbesondere ist die
Veruvendung geschmierter Spundwände in der Schutzzone unzulässig. Bei der Venruen-
dung von geöltem und geschmiertem Schalungsmaterial ist durch geeignete Massnahmen
zu verhindern, dass wassergefährdende Stoffe in den Untergrund versickern. Die Lagerung
dieses Schalungsmaterials ist in den Zonen Sl und 52 unzulässig.

11. Das Aufstellen von Betonaufbereitungsanlagen ist verboten.

12. Der Einsatz von Recyclingbaustoffen ist grundsätzlich verboten. Ausnahmen für die Ver-
wendung in kompakter, zementgebundener Form bedürfen einer Bewilligung des AWEL.

13. Bauabfälle aller Art dürfen nicht in der Baugrube deponiert werden. Jegliches Entleeren
von Flüssigkeiten in die Baugrube ist untersagt.

14. Verunreinigungen im Aushubmaterial bzw. im Grundwasser sind unvezuglich der betroffe-
nen Wasserversorgung und dem AWEL zu melden (ausserhalb der Arbeitszeit ist die Kan-
tonspolizei über Tel.-Nr. 117 zu benachrichtigen).

15. Die örtliche Bauleitung ist besorgt, dass alle am Bau beteiligten Personen durch persöhli-
che lnstruktion oder Anschlag auf die Gewässerschutzvorschriften aufmerksam gemacht
werden.


